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Schaffung einer zusätzlichen Ersatzrichter-Stelle am Appellationsgericht / Wahl 
eines Ersatzrichters 
 
15.1312.01, Schreiben des RR vom 21.10.2015 

 

://: Zustimmung / Überweisung an WVKo 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, gestützt auf § 60 Abs. 1 des Gerichtsorgani-
sationsgesetzes vom 27. Juni 1895, auf Antrag des Appellationsgerichts und nach 
Einsicht in den Bericht des Regierungsrates Nr. 15.1312.01 vom 20. Oktober 2015, 
beschliesst: 

 

Die Zahl der Ersatzrichterinnen und Ersatzrichter am Appellationsgericht wird für die 
Dauer vom 1. Januar 2016 bis 30. Juni 2016 um eine Stelle auf neun Stellen erhöht. 
 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. 

 


